
 

 
 

Notfallplan bei Unterbesetzung des Teams 
Reaktion auf akuten Personalmangel, aufgrund von Erkrankung oder Quarantäne 
 
In der aktuellen Situation müssen wir nicht nur mit spontanen Ausfällen rechnen, 
sondern dabei auch mit der erschwerenden Rahmenbedingung umgehen, da wir 
unser Personal nicht einrichtungsübergreifend einsetzen dürfen. 
 
Stufe 1: Reduzierung der Aktivitäten 
Wir verzichten auf personalintensive Aktivitäten und beschränken uns auf eine 
Pädagogik, die ein geringeres Maß an Begleitung erfordert. Notfalls müssen auch die 
Eingewöhnungsphasen (Neuaufnahmen) verschoben werden. 
 
Stufe 2: Streichung der Nachmittagsbetreuung 
Schließung der Einrichtung am Nachmittag – sofern dadurch Teilzeitkräfte vom 
Nachmittag in den Vormittag verschoben werden können. 
Diese Stufe greift aktuell nur im Pestalozzi-Kindergarten, da in den anderen 
Einrichtungen an den Nachmittagen jeweils nur Vollzeitkräfte tätig sind. 
 
Stufe 3: Reduzierung der Kinderzahl  
Wenn der Mindestpersonalschüssel von 2 Personen pro Regelgruppe nicht 
gewährleistet wird, muss eingeschritten werden: Gruppen mit max. 50% Belegung 
dürfen auch von 1 Person betreut werden. 
Die Eltern werden ab Stufe 3 gebeten, ihre Kinder nur in die Einrichtung zu bringen, 
wenn eine Betreuung unverzichtbar, sprich: keine häusliche Betreuung möglich ist. 
Spezialfall Naturkindergarten; Im Wald sind bei nur 2 Erziehern insg. max. 20 Kinder 
zugelassen; sofern weitere Kinder betreut werden müssen, kann diese Betreuung nur 
im Gebäude erfolgen – auch wenn sie dadurch die Gruppe wechseln. 
 
Stufe 4: Zusammenführen der Gruppen 
Die Kinder der Einrichtung können bei zu geringem Personalstand nicht mehr nach 
dem „Kohorten-Prinzip“ („Infektionsgemeinschaft“ von festen Gruppen) betreut 
werden, sondern werden in einer Gruppe zusammengelegt. 
 
Stufe 5: Notfall-Betreuung 
Eine Betreuung wird nur noch gewährt, wenn von beiden Elternteilen eine Unab-
kömmlichkeits-Bescheinigung des Arbeitgebers vorliegt – in besonders engen 
Notlagen reduziert sich diese Einschränkung noch auf „Systemrelevante Berufe“. 
Hinzu kommen Einzelfälle in besonderer, nicht beruflich bedingter Notfalllage. 
 
Stufe 6: Schließung der Einrichtung 
Solange nicht nicht mindestens zwei Erzieher anwesend sind, kann keine Betreuung 
erfolgen. Die Eltern werden darüber zeitnah per Sammel-Email oder anderem 
digitalen Weg darüber informiert. 
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